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Norm

UWG §2

Rechtssatz

Gegen §2 UWG verstößt wer im geschäftlichen Verkehr irreführende Angaben über die Bescha3enheit von Waren

macht.

Beisatz: Eine Bewerbung als "Gemüsechips", "knuspriges Gemüse" ist irreführend, wenn es sich tatsächlich um

Teigwaffeln mit einem Anteil an Gemüsepulver handelt.
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